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Bemerkungen zum Scheitern der Wirtschaftsverhandlungen mit Schweden

F. H. Die einschneidenden handels- und devisenpoliti-
sehen Maßnahmen, welche die schwedische Regierung zum
Schutze der Valutareserven des Landes zu ergreifen sich
verpflichtet fühlte, haben in der Textilindustrie großes
Aufsehen und tiefe Enttäuschung hervorgerufen. Den
Vorgängen in Schweden wird von unserer Industrie nicht
zuletzt deshalb große Beachtung geschenkt, weil der neue
Kurs der schwedischen Handelspolitik auf die Ausfuhr
unserer Produkte recht spürbare Rückwirkungen haben
muß. Die Ausfuhr von Seiden-, Kunstseiden- und Zell-
wollgeweben nach Schweden erreichte z. B. im Jahre
1946 die ansehnliche Summe von 48,5 Millionen Fr., eine
Ziffer, die eindrücklich Zeugnis ablegt von der Ab-
hängigkeit unseres Exportes nach Schweden, was auch
noch daraus hervorgeht, daß mehr als ein Viertel unseres
Gesamtexportes für der, schwedischen Markt bestimmt
war.

In der Presse ist eingehend dargelegt worden, weshalb
sich Schweden zu einer drastischen Einfuhrbeschränkung
veranlaßt fühlte. An dieser Stelle ist deshalb nicht mehr
darauf zurückzukommen. Immerhin scheint uns die Fest-
Stellung noch wichtig zu sein, daß Schweden ein ebenso
deutliches wie beklemmendes Beispiel darstellt, wohin es
führt, wenn das Wirtschaftsleben sfaafskontrolliert und
damit auch in hohem Maße bürokratisiert wird. Wirkliche
Fachkenntnis wird beiseite geschoben und die Führung
von Handel und Wirtschaft liegt nicht in Händen von
Männern des praktischen Lebens, sondern in denjenigen
von theoretisch ausgebildeten Akademikern, die niemals
mit dem lebendigen Wirtschaftsleben Kontakt hatten und

für die daher nicht praktische Erfahrungen, sondern poli-
tische Doktrinen maßgebend sind.

Wenn die schweizerischen Wirtschaftsführer aus dem
Beispiel Schwedens gelernt haben, daß mit der berühmten
staatlichen Lenkung noch lange nicht das Paradies auf
Erden erreicht wird, so ist schon viel gewonnen.

Die schweizerisch-schwedischen Unterhandlungen über
ein neues Kontingentsabkommen, die in Bern und Kopen-
hagen geführt wurden, sind vor allem deshalb gescheitert,
weil Schweden an seinem einschneidenden Sparplan fest-
zuhalfen wünschte, der u. a. vorsieht, für Textilien bis
Ende 1948 überhaupt keine Einfuhrlizenzen mehr zu er-
teilen. Die schweizerische Delegation konnte diesem An-
sinnen nicht entsprechen, sondern verlangte ihrerseits,
daß für Waren mit schweizerischen Äuszahlungsbewilli-
gungen schwedischerseifs Lizenzen verabfolgt werden
sollten.

Ein vertragsloser Zustand ist immer unerfreulich, umso
mehr, wenn es sich um zwei Länder handelt, die einen
ganz beträchtlichen Warenaustausch pflegen und seit
längerer Zeit recht freundschaftliche Beziehungen unter-
halfen. Daß die Verfragsverhandlungen ergebnislos ver-
liefen, ist nach dem Gesagten nicht verwunderlich, auch
wenn man bedenkt, daß Schweden an der Einfuhr aus
devisenstarken Ländern — wie der Schweiz — vorläufig
überhaupt kein Interesse hat. Der heute verfragslose Zu-
stand erlaubt nun Schweden, den Export nach der Schweiz
in vollem Umfange aufrecht zu erhalten, ohne eine Ver-
pflichfung bezüglich der Einfuhr schweizerischer Ware zu
übernehmen.
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Diese groteske Situation kann wohl auf die Dauer nicht
aufrecht erhalten bleiben. Es wäre doch kaum angängig,
die Einfuhr schwedischer Waren unbeschränkt zuzulassen,
ohne sie von angemessenen schwedischen Gegenleistungen
abhängig zu machen. Eine etwas positivere Sprache in
dieser Hinsicht anläßlich der kommenden Verhandlungen
im November dürfte wohl nichts schaden.

Die bisherigen Besprechungen haben ganz deutlich ge-
zeigt, daß Schweden an gewissen schweizerischen Artikeln
nach wie vor ein großes Interesse zeigt und dafür auch
im Rahmen des Sparplanes teilweise noch unbeschränkt
schwedische Einfuhrlizenzen erteilt werden. Der Vorort
des Schweiz. Handels- und Industrievereins schrieb denn
auch in einem kürzlich erschienenen Rundschreiben, das
den interessierten Firmen von den Berufsverbänden zu-
gestellt wurde, daß nicht damit gerechnet werden könne,
daß jede schwedische Einfuhrlizenz-Bewilligung auch zu
einer schweizerischen Auszahlungs- und Ausfuhrbewilli-
gung für die betreffende Ware führe. So unerfreulich
dies für einzelne Exporteure sein wird, so werden doch
die schweizerischen Behörden nicht darum herumkommen,
die Ausfuhr bestimmter Waren aus allgemein handels-
politischen Ueberlegungen solange zu verhindern, als
Schweden nicht zu einer ausgeglicheneren Lösung Hand
bietet.

Es ist nur zu hoffen, daß es nicht bei dieser mehr
oder weniger programmatischen Aeußerung des Vorortes
bleibt, sondern daß wirklich mit Konsequenz und Rigo-
rosität die Ausfuhr gewisser Artikel nach Schweden
unterbunden wird. Es handelt sich ja dabei um Produkte,
die nicht nur in Schweden, sondern überall gesucht wer-
den und deren Export nach dem genannten Land nicht
lebensnotwendig ist, wie für die Erzeugnisse der Textil-
industrie.

Es würde deshalb die beteiligten Kreise vor allem
interessieren, welche Waren die zuständigen schweize-
rischen Behörden nicht mehr in bisherigem Umfang zur
Ausfuhr zulassen wollen, um beruhigt zu sein, daß zur
Verteidigung der Interessen der Textilindustrie alle
„Waffen" eingesetzt wurden. Wir sind uns dabei bewußt,
daß diese Eingriffe nur da möglich sind, wo noch keine
schweizerischen Auszahlungsbewilligungen vorliegen, was
an und für sich nur eine sehr begrenzte Interventions-
möglichkeit bietet.

Die Schweiz beantragte anläßlich der gescheiterten Ver-
handlungen im schwedischen Devisen-Zuteilungsprogramm
deswegen eine Sonderstellung, weil sie schon im Herbst
1946 einen Ausfuhrplan für Schweden aufstellte, mit dem
Ziel, die Goldübernahme einzuschränken und den fest-
gesetzten Rahmen von damals 240 Millionen Fr. nicht, zu
überschreiten. Der Vorort schreibt in diesem Zusammen-
hang im bereits erwähnten Rundschreiben:

„Wären auch andere Länder mit harter Währung, na-
mentlich die USA, damals gleich vorgegangen, so be-
fände sich Schweden in einer wesentlich vorteilhafteren
Lage als heute. Wurde damals die von der Schweize-
rischen Nationalbank geübte Zurückhaltung in der
Goldübernahme von den schweizerischen Exportkreisen
als ein Hemmschuh bezeichnet und von der Schwedi-
sehen Reichsbank geradezu als Unfreundlichkeit empfun-
den, so stellt sich das Bild heute in einem ganz anderen
Lichte dar."

Da nun eben Amerika die von der Schweiz eingeführte
Einschränkung der Ausfuhr nach Schweden nicht pro-
grammgemäß übernahm, sondern frisch-fröhlich weiter-
exportierte und mithalf, den Devisenbestand Schwedens
innerhalb kurzer Zeit sehr stark zu verringern, hat sich
die von der Schweiz getroffene Maßnahme als einen ein-
seifigen Eingriff in die schweizerischen Exportbelange er-
geben, dessen Wirkung (Schonung der schwedischen De-
Visenbilanz) aus den geschilderten Gründen ausblieb.
Auch die Begründung, die Nafionalbank könne von der

Schwedischen Reichsbank nicht in unbeschränktem Maße
Gold zur Deckung des zunehmenden schwedischen Han-
delsbilanz-Defizites entgegennehmen, erscheint im Lichte
der seitherigen Erfahrungen recht problematisch. Schon
im Herbst 1946 bedurfte es keiner besondern propheti-
sehen Begabung, um zu erkennen, daß für die Textilindu-
strie das Ende der Konjunktur im Absatz nach, Schweden
herannahte. Es ist deshalb recht fraglich, ob es zweck-
mäßig war, die Blütezeit des schwedischen Geschäftes
durch schweizerische Kontingentsmaßnahmen um einige
Monate abzukürzen.

Die Diskussion um den schwedisch-schweizerischen
Handelsvertrag gibt noch zu einer andern Ueberlegung
Anlaß, die u. E. mit aller Deutlichkeit zeigt, daß sich ein-
seifig ergriffene Maßnahmen gegenüber bestimmten Län-
dern bei Verhandlungen mit andern Partnern unangenehm
auswirken.

Die schweizerischen Exporteure haben für namhafte
Summen Aufträge in Arbeit, die mangels schwedischer
Einfuhrbewilligungen zu scharfen privatrechtlichen Aus-
einandersetzungen mit der schwedischen Kundschaft füh-
ren. Um diese zu vermeiden, legte die schweizerische
Delegation der schwedischen nahe, alle von der Schweiz
verabfolgten Auszahlungsbewilligungen durch schwedische
Einfuhrbewilligungen zu honorieren.

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang einen
Augenblick an die Situation, die sich für die schweizeri-
sehen Exporteure bei Inkrafttreten der Kontingentierung
der Ausfuhr nach Belgien/Luxemburg und dem Sterling-
gebiet ergab, als Hunderte von gutgläubig und rechts-
gültig abgeschlossene Aufträge mangels schweizerischer
Ausfuhrkontingente annulliert werden mußten. Damals
stellten sich die schweizerischen Behörden — wie heute
die schwedischen — auf den Standpunkt, die Beschrän-
kungen seien aus Gründen höherer Gewalt notwendig
und gestatteten nicht, auf wohlerworbene Rechte Rück-
sieht zu nehmen. Der schwedische Partner äußerte sidi
nicht viel anders und, wenn heute die schweizerische
Delegation verlangt, daß die bereits abgeschlossenen Kon-
trakte noch durch die Erteilung von schwedischen Ein-
fuhrbewilligungen abgewickelt werden sollen, so kommt
uns unwillkürlich das Sprichwort in den Sinn: „Was
dem einen recht ist, ist dem andern billig!"

Wir gehen kaum fehl in der Annahme, daß Schwedens
Bemühungen in den vorgesehenen Verhandlungen im Mo-
nat November darauf abzielen, von unsern Behörden die
formelle Zustimmung zu erhalten, die schwedische Im-
portpolitik nach den Grundsätzen des Sparplanes (sofern
dieser im gegebenen Zeitpunkt nicht überholt ist!) aus-
richten zu dürfen, lieber die Folgen einer solchen Kon-
Zession können aber kaum Zweifel bestehen. Unsere
Liefermöglichkeiten dürfen nicht allein vom guten Willen
der schwedischen Behörden abhängig sein. Es ist des-
halb nur zu hoffen, daß die schweizerische Delegation
mit aller Zähigkeit an ihren Richtlinien festhält und auch
nicht davor zurückschreckt, die „scharfen Zähne" zu
zeigen.

Die schweizerische Textilindustrie darf es sich nicht
bieten lassen, daß ihr hauptsächlichster Markt verloren
geht, daß aber gleichzeitig andere Industrien nach wie
vor ihre Exporte nach Schweden tätigen und auch die
Einfuhr aus Schweden in unbeschränktem Ausmaß mög-
lieh ist. Es gilt nun, eine Solidaritätsaktion zu voll-
bringen, die nicht allein im Interesse der Textilindustrie
liegt, sondern auch von größter Bedeutung für unsere
gesamte Volkswirtschaft ist.

N a ch t r a g : Die Handelsabteilung des Eidg. Volks-
wirtschaftsdepartemenfs hat soeben eine Weisung er-
lassen, gemäß welcher die Ausfuhr gewisser Waren nach
Schweden eingeschränkt und somit den Interessen der
Textilindustrie teilweise entsprochen wird.
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